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Die Verfassung der Republik Estland wurde mit Referendum vom 28. Juni 1992
angenommen und zuletzt geändert am 14. September 2003 zur Vorbereitung des
Beitritts der Republik zur Europäischen Union.

Artikel 45 der estnischen Verfassung gewährleistet das Recht auf freie Rede und
Meinungsäußerung. Jedermann soll das Recht haben, seine Gedanken,
Meinungen, Überzeugungen und andere Informationen durch Wort, Schrift, Bild
oder auf andere Weise zu verbreiten. Eine Beschränkung dieses Rechts kann nur
durch Gesetz erfolgen und wenn dies für den Schutz eines als höherrangig
angesehenen Schutzgutes erforderlich ist. Als ein solches nennt Artikel 45 den
Schutz der öffentlichen Ordnung und Sitten sowie die Rechte und Freiheiten, die
Gesundheit, die Ehre und den Ruf anderer. Für Regierungsbeamte auf staatlicher
sowie kommunaler Ebene kann das Recht durch Gesetz beschränkt werden, wenn
dies erforderlich ist, um Staatsgeheimnisse zu bewahren, zu denen der Beamte
aufgrund der Ausübung seiner Tätigkeit Zugang hat, als auch, um das
Familienleben und die Privatsphäre Dritter und die Interessen der Justiz zu
schützen.

Artikel 45 der Verfassung verbietet die Zensur. Spezielle Regelungen über den
Rundfunk enthält die Verfassung jedoch nicht.

Constitution of the Republic of Estonia, 28 June 1992, last amended on
14 September 2003

http://www.president.ee/en/estonia/constitution.php
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